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DAS WESENTLICHSTE

Der Versicherer kann sich gemäß § 33 Abs 2 VersVG 

nicht auf eine Vereinbarung berufen, nach der er von 

seiner Leistungspflicht befreit sein soll, wenn der Versi-
cherungsnehmer der Anzeigepflicht des Versicherungs-

falls nicht entspricht, sofern er anderweitig rechtzeitig 

vom Eintritt des Versicherungsfalls Kenntnis erlangt hat. 

Dies gilt auch für den Fall, dass der Versicherungsneh-

mer seine Obliegenheit zur Anzeige mit Täuschungs- 

und Verschleierungsvorsatz gemäß § 6 Abs 3 VersVG 

unterlassen hat.1

ANZEIGEPFLICHT GEMÄSS § 33 VERSVG

§ 33 VersVG, der die Anzeigepflicht des Eintritts des 
Versicherungsfalles normiert, dient dem Interesse des 

Versicherers. Durch die Anzeige soll der Versicherer 

Maßnahmen zur Abwehr und Minderung des Scha-

dens treffen können und gleichsam den für die Leis-

tungspflicht entscheidenden Sachverhalt prüfen und 
feststellen können.2

Adressat der Anzeigepflicht ist der Versicherungsneh-

mer – bei der Versicherung für fremde Rechnung be-

steht idR eine eigene Verpflichtung des Versicherten 3 

– welcher positive Kenntnis vom Eintritt des Versiche-

rungsfalls haben muss, ein „Kennenmüssen“ reicht 

jedenfalls nicht aus.4

Die Anzeige hat grundsätzlich unverzüglich, dh ohne 

schuldhaftes Zögern 5, zu erfolgen. Für die Haftpflicht-
versicherung gilt jedoch die Spezialregel des § 153 

Abs 1 S 1 und Abs 2 VersVG, wonach die Absendung 

der Anzeige jedenfalls innerhalb einer Woche erfolgen 

muss. Die Meldepflicht wird verletzt, wenn der Versi-
cherer über den Eintritt des Versicherungsfalls nicht, zu 

spät oder unzutreffend in Kenntnis gesetzt wurde.6

Keine absolute Leistungs-
freiheit des Versicherers 
trotz Täuschungs- und 
Verschlei erungsvorsatz  
des VN?

RECHTSFOLGEN DER VERLETZUNG DER  
ANZEIGEPFLICHT

Die Rechtsfolgen der Anzeigepflichtverletzung sind all-
fällige Schadenersatzansprüche 7 und die regelmäßig 

vertraglich vereinbarte Leistungsfreiheit des Versiche-

rers (Verwirkungsabrede).8 Die Beweislast für die Ver-

letzung der Anzeigepflicht trägt der Versicherer.9 Der 

Versicherer bleibt gemäß § 6 Abs 3 VersVG allerdings 

weiterhin zur Leistung verpflichtet, wenn dem Versi-
cherungsnehmer der Entschuldigungsbeweis 10 oder 

der Nachweis gelingt, die Anzeigepflicht bloß leicht 
fahrlässig verletzt zu haben.11 Ferner besteht weiterhin 

Leistungspflicht, wenn der Versicherungsnehmer den 
Kausalitätsgegenbeweis12 erbringt. Dieser ist allerdings 

beim Vorliegen von Täuschungs- und Verschleierungs-

vorsatz ausgeschlossen.13
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§ 33 Abs 2 VersVG sieht ferner vor, dass es trotz Aus-

bleibens der Anzeige des Versicherungsfalls nicht zur 

Leistungsfreiheit des Versicherers kommt, wenn dieser 

in anderer Weise rechtzeitig Kenntnis erlangt hat.

Fraglich ist nun, inwiefern die allgemeinen Regelungen 

betreffend Obliegenheitsverletzungen in § 6 VersVG 

die Bestimmung des § 33 Abs 2 VersVG berühren, dh 

diese beschneiden oder ergänzen. Der OGH hat sich 

nun in der Entscheidung 7 Ob 52/22f mit dem strittigen 

Verhältnis zwischen § 6 Abs 3 VersVG und § 33 Abs 2 

VersVG auseinandergesetzt.

DIE ENTSCHEIDUNG DES OGH ZU 7 OB 52/22F

Zweck von Obliegenheiten nach dem Versicherungsfall 

sei laut Rsp des OGH den Versicherer vor vermeidba-

ren Belastungen und ungerechtfertigten Ansprüchen 

zu schützen und den Versicherungsnehmer zum ord-

nungsgemäßen Erfüllen seiner Verhaltensregeln zu mo-

tivieren. Zudem komme ihnen generalpräventive Wir-

kung zu.14 Zwar sei laut OGH die verspätete Meldung 

des Versicherungsfalles grundsätzlich geeignet, die 

Feststellung oder den Umfang der vom Versicherer zu 

erbringenden Leistungen zu beeinträchtigen, allerdings 

sei dies bei der Anwendung des § 33 Abs 2 VersVG 

gerade nicht der Fall. Diese Bestimmung setzt voraus, 

dass der Versicherer, wenn auch auf andere Weise, frist-

gemäß vom Versicherungsfall Kenntnis erlangt hat. Laut 

OGH widerspricht die Regelung daher nicht der Ratio 

der Obliegenheit und erteilt daher der von der Lehre 

vertretenen Ansicht, wonach § 6 Abs 3 VersVG auch 

bei Vorliegen des § 33 Abs 2 VersVG anwendbar sei 15, 

eine Absage. Ebenso sei die generalpräventive Funktion 

faktisch nicht beeinträchtigt. Der Versicherungsnehmer 

kann nicht vorausahnen, ob der Versicherer anderwei-

tig zeitig Kenntnis vom Eintritt des Versicherungsfalls 

erlangt und bei fehlender Kenntnis komme ohnedies  

§ 6 Abs 3 VersVG zur Anwendung. Von einer „Aushe-

belung“ könne daher keine Rede sein.16

FAZIT

Im Ergebnis ist, wenngleich § 6 VersVG die Folgen 

von Obliegenheitsverletzungen allgemein gesetzlich 

regelt und daher eine Anwendbarkeit auch auf die se-

kundäre Obliegenheit in § 33 Abs 1 VersVG keinesfalls 

ausgeschlossen ist, die Entscheidung des OGH auf-

grund des eindeutigen Wortlauts der Regelung des  

§ 33 Abs 2 VersVG, der objektiv lediglich auf die (recht-
zeitige) Kenntniserlangung des Versicherers abstellt, 
nachvollziehbar und wohl auch sachgerecht.


